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Staatsversagen
auf höchster Ehene

Was sich nach dem Fall Mollath
• ändern muss

WESTEN D



Jan Bockemuhl

Weiche Konsequenzen muss die Justiz
aus deni Fall Mollath ziehen?

Fehlurteile begleiten die Strafprozesswirldichkeit sell jeher. Für
die zu Unrecht Verurteilcen sind Fehiurteile der persänliche Su
per-GAU. Urn diese nach Möglichkeir zu verrneiden, sollrn der
Rechtsstaat Instrumentarien vorhalten, welche geeignet sind, die
Wahrscheinlichkeit soicher Fehiurteile auf em unverrneidliches
Minimum zu reduzieren. Denn gänzlich werden Fehlurteile — so-
lange Menschen mit ihrer Fehlbarkeit in Prozessen richten — nie
zu vermeiden sein.

Die Europaische Menschenrechtskonvention garantiert in Arti
kel ójedem einer Srraftat Beschuldigten em faires Verfahren. Die
ses soil vor einem unabbangigen, unparreiischen und auf Gesetz
beruhenden Gericht durchgefuhrt werden. Hieriulande sind
diese Vorgaben durch die Strafprozessordnung norninell gewàhr
leistet.

Gerade der Fall Mollath hat jedoch durch seine starke mediale
Präsenz im letzten Jahr weithin gravierende Defizite des deut
schen Rechtssystems offenbart, Dass @5 sich bei den in dieser
Causa zutage getretenen Missstanden nicht urn einen Einzelfall
handelt, ist allerdings der breiten Offentlichkeit nichc bewusst.
Fehlurteile gelten als kennzeichnend für Unrechtssysteme und so
genannten Bananenrepubliken, für einen Rechrsstaat wie die
Bundesrepublik Deutschland hingegen als so gut wie ausgesehlos
sen. Betrachtet man die einschlägigen Veroffenclichungen, so
schemnt die ZahI der Fehiurteile zu steigen.1 Dabei stehen auf
grund der beiden Wiederaufnahrneverfahren sowohi im Mordfall
des seit 2001 spurlos verschwiindenen Mádchens Peggy Knobloch
als auch im Fall Mollath insbesondere die Justizbehorden des
Freistaates Bayern im Blickpunkt.
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Dieser Beitrag versuchi, aus den offenbar gewordenen Fehlern
irn Fall Mollath die Lehren über den individuellen Fall hinaus zu
ziehen. Dabei geht es vor allern urn die Reformen des Llnterbrin
gungsrechts und des Wiederaufimhmeverfahrens sowie urn die
Unabhangigkeit der Richter.

Wenden wit uns zunãchst dern ersten Kritikpunkt zu, dern Un
terbringungsrecht. Gustl Mollath wurde in dem Strafprozess vor
dem Landgericht Nurnberg-Fürth durch Urteil der 7. Strafkam
rner am 8. August 2006 von den gegen ihn erhobenen Tarvorwür
fen freigesprochen. Nicht, weil die Richter von seiner linschuld
iiberzeugt gewesen wären, sondern deswegen, tveil sie davon
uberzeugt gewesen sind, dass Mollath die ihrn vorgeworfenen Ta
ten zwar begangen habe, aber zum Zeitpunkt derTaten schuldun
Iàhig im Sinne von Paragraph 20 des Strafgesetzbuches gewesen
sei.2 Gleichzeitig mit dem Freispruch hat das Gericht aber die Un
terhringung von Mollath in die geschlossene Psychiatrie angeord
net. Diese Mäglichkeit besteht gema Paragraph 63 Strafgesetz
buch (StGB) zum Schucze der Allgemeinheit, wenn der “Täterc
aufgrund einer psychischen Erkrankung oder Behinderung ge

Fahrlich für die Ailgerneinheit ist. Unbescreitbar gibt es solche
FàlIe. Allerdings hat die Zahl der Anordnungen der Unterbrin
gung nach Paragraph 63 StGB seit den 1990er Jahren stark zuge
nomrnen, und zudem ist die durchschnitdiche Unterbringungs
dauer deutlich angestiegen? Die Grunde hierfur sind schnell
ausgemacht. Ausgehend von einer immer starker werdenden prã
ventiven Ausrichtung des Strafprozesses — das heifit, dass das
Strafrecht angeblich Sicherheit fur die Bevblkerung schaffen
konne — hat die Rechtspolitik populistisch die Voraussetzungen
für die Entlassung aus der Unterbringung in einem psychiatri
schen Krankenhaus heraufgesetzt.4In der Rechtspraxis ist dieses
Signal verstanden worden. Sowohi die Gutachter, die die Schuld
fáhigkeit eines Angeklagten und die Frage fachlich zu beurteilen
haben, oh die Voraussetzungen einer linterbringung in em psy
chiatrisches Riankenhaus gegeben skid, als auch die ihnen (meist
sklavisch) folgenden Richter reagierten mit hoheren Einwei
sungszahlen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass
die Zahlen der Kriminalitätsstatistik gerade keinerlei signifikan
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ten Anstieg der gefahrlichen Straftaten ausweisen; es geht rnithin
urn gefuhite Sicherheit.

Gernag Paragraph 63 StGB wird zudem zwischen den Aniass
deiikten nicht unterschieden.5Eine Unterbringung kann grund
sätzlich sowohi bel einem Massenrnarder ais auch bei einern Be
trüger erfolgen, salem sie für krank emklärt werden. Flier ist
dringend zu reformieren.

Die Defizite beirn gegenwärrigen Zustand der Unterbringung in
einem psychiatrischen Krankenhaus set-zen sich in der Voilstre
ckung der angeordneten MaBregel fort. Die Anordnung ether sol
chen Unterbringung ist nach dern Geserz zunächst erst einmal
unbefristet!6Das heiRt: Die Unterbringung kann irn Prinzip auch
lebenslang dauemn.

Die offensichtlichen Unzulânglichkeicen ñetzen sich auch im
Verlauf des Volizuges fort. Dern Gesetz zufolge ( 67e Absatz 2
StGB) soil zwar die Maregei jahrlich uberprUft werden; alter
dings besteht die Gefahr, dass diese jährlichen Uberprufungen zu
einer Farce verkornrnen. Die gesetzliche Regelung des Paragra
phen 463 Absatz 4 Strafprozessordnung (SEPO) schreibt die opti
onate Linhotung eines excemnen Sachverstandigengutachtens
nämlich ledigiich alle fiinf Jahre vor.7 In der vollstreckungsrecht
lichen Wirklichkeit werden solche externen Gurachien grund
satzlich auch nicht eingehoit. Der Grund für die Verpflichtung,
em externes Sachverständigengutachten einzuholen, liegt taut
Rechisprechung des Bundesverfassungsgerichts darin, der Ge
fahr von Routinebeurteflungen durch die behandeinden Arzte

vorzubeugen.8Die Uberprufung der weiteren Norwendigkeit der
Unterbringung durch interne Gurachter verbietet sich per se, weil
dadurch nicht nur die Gefahr von Routinebeurteiiungen besteht,
sondern die behandeinden Arzte zudern ihre eigenen Therapieer
folge oder -misserfolge begutachten wurden. Selbstbetroffenheir
birgt immer die Gefahr dec Befangenheit. Zudern sirid monetáre
Gesichtspunkte — die Unterbringung spult naturlich Geld in die
Kassen desjeweiligen Krankenhauses — nie auszuschliegen.

Hier ist — nachdem in der Rechispraxis von der Mbglichkeit,
auch vor Ablauf der Funfjahresfrist em externes Gutachten einzu
hoien, aus eigenen Stucken kein Gebrauch gernachr wird — der

Weiche Korisequenzeri muss die Justiz ziehen? 77



Gesetzgeber gefordert. Er muss Für die Uberprufung der weiteren

Unterbringung in einern psychiatrischen Krankenhaus die Einho

lung externer Gutachien in Rahmenjeder UberprUfung zwingend

vorschreiben.
Die Affáre Mollath hat aber em weiteres Manko der deutsehen

Strafprozesswirklichkeic offenbart. Das Urteil des Landgerichts

NUrnberg-Furth gegen Gustl Mollath war durch die Verteidigung

erfolglos mit der Revision angefochten worden. Der Bundesge

richtshof hatte die Revision venvorfen. Damit war this Urteil in

Rechtskraft erwachsen. Das bedeutec, dass das Urteil von keinem

Prozessbeteiligten mehr mit einem ordentlichen Rechtsmittel an

gefochten werden konnte. Diese sogenannte forrnelle Rechtskraft

soli der Rechtssicherheit dienen, gerät aber unter Umstànden im

Einzelfall in Widerspruch zur materiellenGerechtigkeit. Zur Be

seitigung von Fehlentscheidungen hat der Gesetzgeber daher das

Institut der Wiederaufnahme eines durch rechtskrthftiges Urteil

abgeschlossenen Verlahrens vorgesehen. Die Wiederaufnahme

grunde sind abschliegend in der StPO geregelt und konnen auch

nicht (beliebig) erweitert werdenY Das ist eine grundsátzlich

nichi zu beanstandende Entscheidung des Gesetzgebers. Die

Rechtskraft ist zwar unbestritten em “hohes Gut”, dan allerdings

auth nicht zur ‘heiligen Kuhi werden.

Diesen Eindruck wird man allerdings nicht los, wenn man sich

Wiederaufnahmeverfahren in der jiingeren Vergangenheit be

trachtet. Die Justiz scheint sich darin als Wachter der Rechtskraft

und nicht als Wáchter der materiellen Gerechtigkeit zu sehen. Im

Zweifel entscheiden die mit den Wiederaufnahineanrràgen kon

frontierten Genichie gegen die Wiederaufnahme.

Neben dem Fall Mollath bietet hier em weiterer bayerischer Fall

em ebenso trauniges Beispiel. Das Landgericht lngolstadt hatte

mehrere Mitglieder der Familie Rupp wegen Mordes verurteilt.1°

Die Beschuldigten hatten — den Wahrheit zuwider — im Rahmen

ibrer Vernehmungen gesranden, den Vater und Ehemann getOtet

zu haben. Sie hätten die Leiche zerstUckelt und die Leichenteile

ihren Hunden zum Fraf vorgeworfen. Diese falschen Geständ

nisse widerriefen sie in der Folge. Trotzdem wurden sie vom

Landgenicht lngolstadt verurteilt. Einige Jahre spiker fanden Feu
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erwehrtaucher den Mercedes des miamaglich Ermordeten in der
Donau. Der Leichnarn war im Grogen und Ganzen unversehrt.
Die Wiederaufnahmeanträge wurden allerdings durch das zu
ständige Landgericht Landshut verworfen. Die Tatsache, dass der
Leichnam nicht — wie von den Beschuldigten zunachst ftulschlich
gestanden — zerstuckelt und an die Hunde verfuttert worden war,
sondern unversehrt vorgefunden wurde, ‘beeindruckteu nicht:
Tot ist tot — so die Begrundung des Wiederaufnahmegerichtes in
der Kurzform.” Auth in diesem Fall — ebenso wie im Fall Mol
lath — musste die nächste tnstanz eingreifen. Dos Oberlandesge
richt Mjinchen ordnete die Wiederaufnahme des Verfahrens an,
und dasselbe Landgericht Landshut, dos zuvor die Wiederaufnah
meanträge abgelehnt bane, musste jetzt das Verfahren verhan
dein. Der Prozess endete mit einern FreisprUch. Dos Landshuter
Landgericht verhehlte dabei allerdings immer noch nichi seine
Jberzeugungen, die es bereits in dern die Wiederaufnahme zu
nächsc abiehnenden Beschluss geäullert hone.12

VordergrUndig konnte man der Meinung sein: Der Rechtsstaar
hat funktioniert. SchlieBlich haben in den Fallen Rupp und Mol
lath die Oberlandesgerichte die vorinstanzlichen Entscheidungen
aufgehoben und die Wiederaufnahmen der Verfahren angeord
net. Diese Sichtweise wurde allerdings zu kurz greifen. Es ist eben
kein Trost, doss der Rechtsstaat erst beirn zweiten Versuch funkti
oniert. Die Verweigerungshaltung der (erstinstanzlich zuständi
gen) Wiederaufnahmegerichte ist unertrLiglich und nicht bin
nehmbar. Liegen eben begründete Zweifei an der materiellen
Richtigkeit eines Urteils vor, so sollre die Strafjustiz es als ihre vor
nehmste Aufgabe ansehen, dieses (moglicherweise) falsche Urceil
zu beseitigen und nicht die formelle Rechtskraft urn jeden Preis
zu verteidigen. Die Einsicht, fehibar zu sein, sollte verinnerlicht
werden. Korpsgeist ist im Strafprozess fehi am Platz&3

Gustav Radbruch, der groe Rechtsgelehrte derVorkriegszeit,
hat zu Recht daraufverwiesen: Srrafen heiEt, absichtlich em Ubel
zuftigen. Wer in diesern Sinne strafen will, muss sich eines hbhe
ren Aufzrages zuversichtiich bewusst sein.

Dieses Bewusstsein darf nicht durch die formelle Rechtskraft
eines vermeindich richtigen Urteils vernebelt werden. Im Zweifel
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ist pro libertate, pro Wiederaufnahme zu entscheiden. Mit diesem
Ergebnis kann der Rechtsstaat auth gut leben. 1st die Wiederauf
nahme angeordnet, so bedeutet esja nicht, dass der Beschuldigte
in dem erneuerten Verfahren zwingend freigesprochen wird. Die
zweice Chance dan ihm allerdings nichi kategonisch verwehrt
werden.

Last but not least sind aber auth die Verteidiger wachzurutteln.
Die Rechtsanwälte tun gut daran, sich ihres Auftrages zu erin
nern. Sie sind in einem Rechtsstaat aufgerufen, den Mandanten
von Fehlentscheidungen durch Gerichre und Behorden zu bewah
ten und gegen verfassungswidrige Beeintächtigiang und staatli
the Machtuberschreitung zu sichern)4Die Freiheir derAdvokawr

gilt es zu venteidigen — in besonderem Mage im Strafprozess. Da
bei bedeuter Verteidigung im Strafprozess im klassischen Sinne:
“Dem hochgemuten, voreiligen Gniff nach den Wahrheit hemmen
will den Kritizismus des Venteidigers!”’5

Eine aktive Strafverteidigung ist in deutschen Gerichtssãlen auf
dew Rückzug, stattdessen sind die Verständigung, der Deal, Un
aufhaltsam auf dem Vonmarsch. Dabei hleibt in vielen Fallen die
Wahrheit auf den Strecke. Oft 1st der Mandant der Leidtragende.
Diesen Tendenzen ist entgegenzuwirken.

Der Schaden, den die .Jusriz durch die Handhabung irn Verfah
ren Mollach genomrnen hat, 1st sehn gro&. Die aus dem Fall Mol
lath zu ziehenden Konsequenzen sind mannigfach. Sie zu ziehen
heiBr, dem Rechtsstaat wieder em Stuck Glaubwtirdigkeit zurUck
zugeben.
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